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2 Raumplanung 

 

§ 3  Planungsgrundsätze 
Planungsgrundsätze  1 Der Siedlungsausbau und die Siedlungsverdichtung haben in den nachge-

ordneten Planungs- und Bewilligungsverfahren besondere Rechnung zu tra-
gen hinsichtlich: 

 der qualitätsvollen Quartierstrukturen, namentlich im Ortskern; 
 der Aufwertung von Aussenräumen; 
 der Abstimmung unterschiedlicher Nutzungen in den Mischzonen. 

 2 Überbauungen sind sorgfältig zu gestalten und zu strukturieren. Zudem ist 
Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten und Altersgruppen zu 
schaffen. 

 3 Die Strassenräume sind attraktiv, bedürfnisgerecht und vielfältig nutzbar zu 
gestalten. 

 4 Die Landschaft ist in ihrer Eigenheit zu erhalten und aufzuwerten. Die Nah-
erholungsräume sowie deren umweltschonende Erreichbarkeit sind zu för-
dern. 

 5 Eine ausreichende Verkehrsqualität und die Verkehrssicherheit sind zu 
schaffen und zu erhalten. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie die 
Rad- und Fusswegverbindungen sind zu fördern.  

 6 Verdichtetes Bauen an Standorten mit gutem öffentlichem Verkehrsan-
schluss ist zu fördern. 

 

§ 4  Sondernutzungsplanung  
Sondernutzungsplan-
pflicht 

1 Die im Bauzonenplan speziell bezeichneten Flächen dürfen nur erschlossen 
und überbaut werden, wenn ein rechtskräftiger Erschliessungs- oder Gestal-
tungsplan vorliegt. 

 2 Sanierungen, Umbauten sowie Klein- und Anbauten lösen die Sondernut-
zungsplanpflicht gemäss Absatz 1 nicht aus, sofern durch die vorgesehene 
Baumassnahme keine zusätzliche Wohneinheit oder erhebliche gewerbliche 
Mehrnutzung mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen realisiert wird und die 
Baumassnahme den Zielsetzungen des jeweiligen Gebietes, welche in den 
nachfolgenden Absätzen festgehalten sind, nicht widerspricht. 

Erschliessungsplan-
pflicht  
-  

3 
gaben: 

 Ausreichende Erschliessung des Wohn- und Arbeitsgebiets; 
 Situationsgerechter Lärmschutz; 
 Ansprechende Gestaltung des Siedlungsrandes. 

Gestaltungsplan-
pflicht  
- Allgemeine Zielvor-
gaben 

4 Für die gestaltungsplanpflichtigen Gebiete gelten die nachfolgenden Zielvor-
gaben: 

 Gliederung der Fassaden zwecks Vermeidung monotoner Fluchten; 
 Situationsgerechte Lärmschutzarchitektur, Verbot von Lärmschutz-

wänden; 
 Bei Mehrfamilienhäusern sind Pflichtparkplätze unterirdisch oder ge-

sammelt und überdeckt zu erstellen, oberirdische Besucherparkplätze 
sind zulässig. 

-  5 4 die 
nachfolgenden Zielvorgaben und Bestimmungen: 



Gemeinde Fischbach-Göslikon, Bau- und Nutzungsordnung (BNO) Seite 6 von 33
Stand: 27. April 2022

 Zur Bestimmung der Gestaltung der Überbauung (insbesondere Bau-
weise, Baumasse, Stellung der Baukörper zueinander) ist unter Be-
rücksichtigung der umliegenden Bebauung sowie der räumlichen 
Nähe zum Ortskern bzw. zu geschützten Gebäuden und der beste-
henden topographischen Verhältnisse ein städtebauliches Richtkon-
zept zu erarbeiten; 

 Es kann im Rahmen der Sondernutzungsplanung ein zusätzliches 
Vollgeschoss zugelassen werden, sofern gleichzeitig eine um mind. 
5 % gesteigerte Grünflächenziffer eingehalten wird; 

 Das Wohnungsangebot ist zu einem angemessenen Anteil familien- 
bzw. altersgerecht auszugestalten. 

- Gebie  6 staltungsplan, 
gestützt auf ein städtebauliches Konzept, erarbeitet werden. An die bauliche 
Gestaltung und an die Architektur werden hohe Anforderungen gestellt. Die 
Bauten müssen sich einwandfrei in ihre landschaftliche und bauliche Umge-
bung eingliedern. 

 7 rück-
sichtigen: 

a) Der Grenzabstand zur Langfohrenstrasse (vorgesehene Verbreite-
rung berücksichtigt) beträgt mindestens 50 % der Gesamthöhe, im Mi-
nimum aber 4.00 m 

b) Die Gesamthöhe darf nicht überschritten werden 
c)  m2 darf nicht 

überschritten werden. 
 8 

tebauliches Konzept mittels Wettbewerb zu erstellen. Die diesbezüglichen 
Rahmenbedingungen sind frühzeitig von den Grundeigentümern, unter Beizug 
von Fachleuten, zusammen mit der Gemeinde zu entwickeln. 

 9 Das städtebauliche Konzept hat zu beinhalten: 

a) Gestaltung der Überbauung (insbesondere Bauweise, Baumasse, 
Stellung der Baukörper zueinander und zum Freiraum, sorgfältige Ein-
bindung der Baukörper in die bestehende Topographie); 

b) Gute Eingliederung in die bauliche und landschaftliche Umgebung, so 
dass eine gute Gesamtwirkung erreicht wird; 

c) Integration der bestehenden Bauten und Nutzungen (insbesondere 
der unter Substanzschutz gestellten Bauten); 

d) Konzept über die Gestaltung der Aussenräume und der Umgebung 
(Spiel-, Freizeit-, Erholungs- und Gartenanlagen sowie Strassen-
raum); 

e) Erschliessungs- und Parkierungskonzept inkl. Massnahmen des Mo-
bilitätsmanagements; 

f) Etappierungskonzept; 
g) Modell zur Visualisierung. 

- Gebiet Hangkante 
Göslikon  

10 Für das Gestaltungsplangebiet Hangkante Göslikon gelten zusätzlich zu 
Absatz 4 die nachfolgenden Zielvorgaben und Bestimmungen: 

 Die Erhaltungsziele gemäss ISOS sind angemessen zu berücksichti-
gen. 

 Die Ablesbarkeit der unbebaute Hangkante ist aufgrund ihrer Bedeu-
tung für das Ortsbild zu sichern. 

 Der die Hangkante bestimmende Bereich ist in einer Mindestbreite von 
10.0 m von oberirdischen Bauten freizuhalten.  

 In einem Umgebungskonzept ist die hochwertige Gestaltung der Aus-
senräume und die Einbindung der Hangkante aufzuzeigen. 
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 Das massgebende Terrain im freizuhaltenden Bereich darf nicht un-
nötig verändert werden. Zwingend erforderliche Terrainveränderun-
gen bis zu 0.5 m Höhe oder Tiefe sind vertretbar, sofern auf massive 
Stützmauern verzichtet wird und stattdessen aufgelöste, bepflanzte 
Konstruktionen bzw. Lebendverbaumethoden angewendet werden, 
welche sich einwandfrei in die Umgebung einordnen. 

 Neubauten müssen sich besonders gut in das bestehende Terrain ein-
passen. 

 Aufgrund des historischen Charakters als Strassendorf ist eine Bebau-
ung analog der Stellung der bestehenden Bauten zum Strassenraum 
zu prüfen. 

 Die Erschliessung der Parzellen ab der Kantonsstrasse soll auf maxi-
mal zwei Zufahrten gebündelt erfolgen.  

 Es kann im Rahmen des Gestaltungsplans im Teilbereich der Dorf-
kernzone ein zusätzliches Vollgeschoss zugelassen werden, sofern 
das zusätzliche Geschoss gegenüber der Kantonsstrasse nicht in Er-
scheinung tritt sowie gleichzeitig eine um mind. 5 % gesteigerte Grün-
flächenziffer eingehalten wird. 

- Ersatz GP-Pflicht 

durch Bebauungsstu-
die 

11 Gestützt auf eine, mit sämtlichen Grundeigentümern abgestimmte, Bebau-

t auf die Ausarbeitung des Gestaltungs-
planes verzichten. Dabei ist die ausreichende Berücksichtigung der im Absatz 
10 festgehaltenen Zielsetzungen durch eine Stellungnahme, einer vom Ge-
meinderat beauftragten qualifizierten Fachperson, zu belegen. Zudem ist die 
Erschliessung ab der Kantonsstrasse mit der zuständigen kantonalen Fach-
stelle und der Gemeinde abzuklären sowie entsprechend im Grundbuch zu si-

 und Kernaussagen der Bebauungsstudie 
und zur Erschliessung können in einem Konzept zur räumlichen Entwicklung 
entsprechend § 5 Abs. 3 und 4 BNO behördenverbindlich festgehalten werden. 

- Gebiet Hangkante 
Fischbach  

12 Für das Gestaltungsplangebiet Hangkante gelten zusätzlich zu 
Absatz 4 die nachfolgenden Zielvorgaben und Bestimmungen: 

 Die Erhaltungsziele gemäss ISOS sind angemessen zu berücksichti-
gen. 

 Die Ablesbarkeit der unbebauten Hangkante ist aufgrund ihrer Bedeu-
tung für das Ortsbild zu sichern. 

 Der die Hangkante bestimmende Bereich ist in einer Mindestbreite von 
10.0 m von oberirdischen Bauten freizuhalten.  

 In einem Umgebungskonzept ist die hochwertige Gestaltung der Aus-
senräume und die Einbindung der Hangkante aufzuzeigen. 

 Das massgebende Terrain im freizuhaltenden Bereich darf nicht un-
nötig verändert werden. Zwingend erforderliche Terrainveränderun-
gen bis zu 0.5 m Höhe oder Tiefe sind vertretbar, sofern auf massive 
Stützmauern verzichtet wird und stattdessen aufgelöste, bepflanzte 
Konstruktionen bzw. Lebendverbaumethoden angewendet werden, 
welche sich einwandfrei in die Umgebung einordnen. 

 Neubauten müssen sich besonders gut in das bestehende Terrain ein-
passen. 

 Bei Neu- und Ersatzbauten an der Kantonsstrasse sind die Erschlies-
sungen benachbarter Parzellen möglichst zusammenzufassen. 

 Es kann im Rahmen des Gestaltungsplans im Teilbereich der Wohn-
zone 2 ein zusätzliches Vollgeschoss zugelassen werden, sofern 
gleichzeitig eine um mind. 5 % gesteigerte Grünflächenziffer eingehal-
ten wird. Im Teilbereich der Wohn- und Arbeitszone 3 ist kein zusätz-
liches Vollgeschoss zulässig. 
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- Verzicht auf GP-
Pflicht Hangkante 

 

13 Der Gemeinderat kann auf die Ausarbeitung eines Gestaltungsplanes ver-
zichten, sofern im Bereich zwischen 376 m ü.M und 380 m ü.M (massgeben-
des Terrain) keine oberirdischen Bauten erstellt werden und das Terrain nicht 
verändert wird. Zudem ist für die gesamte vom Bauvorhaben betroffene Par-
zelle ein detailliertes Umgebungskonzept einzureichen. Die ausreichende Be-
rücksichtigung der in Absatz 12 festgehaltenen Zielsetzungen ist durch eine 
Stellungnahme einer vom Gemeinderat beauftragten qualifizierten Fachperson 
nachzuweisen.  

 

§ 5  Weitere Planungsinstrumente 
Weitere Planungsin-
strumente 

1 Die Inventare und Grundlagenpläne dienen zur Orientierung über beste-
hende Verhältnisse. 

 2 Richtpläne zeigen die erwünschte räumliche Entwicklung auf. Sie beruhen 
auf Leitbildern und enthalten Konzepte zu einzelnen Sachbereichen wie Sied-
lung, Verkehr, Energie, Freiraumgestaltung, Natur und Landschaft usw. oder 
für bestimmte Gebiete. 

 3 Insbesondere kann der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit den Grundei-
gentümern und unter Beizug von Fachleuten ein Konzept zur gewünschten 
räumlichen Entwicklung hinsichtlich Verdichtung und Erneuerung untergenutz-
ter Gebiete erstellen. 

 4 Die zusätzlichen Planungsinstrumente werden vom Gemeinderat angeordnet 
und haben für das betroffene Grundeigentum keine direkte Rechtswirkung. Sie 
sind in die Beurteilung von Bauvorhaben zwecks Auslegung der Vorschriften 
der BNO beizuziehen und dienen zur Vorbereitung der Sondernutzungspla-
nung. 

  


